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Sie haben eine Anregung oder Beschwerde?  
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 
 
LVR – Landschaftsverband Rheinland 
Dienstgebäude in Köln-Deutz, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2 
Pakete: Dr.-Simons-Str. 2, 50679 Köln 
LVR im Internet: www.lvr.de 
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 
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Rundschreiben Nr. 42/25/2025 
 
Förderung von Kindertagesbetreuung nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und der 
Durchführungsverordnung KiBiz (DVO KiBiz) 
Hier: Gewährung von Mietzuschüssen  
 
Runderlass über die Gewährung von Mietzuschüssen sowie die Anrechnung von Investi
tionsförderungen auf die Mietzuschüsse gemäß Kinderbildungsgesetz (Mieterlass KiBiz) 
(MB. NRW 2025, Nr. 175 vom 01. Dezember 2025) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit dem oben genannten Runderlass werden seitens des Ministeriums für Kinder, Jugend, Fa
milie, Gleichstellung, Flucht und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen (MKJFGFI) wei
tergehende Regelungen zur Gewährung von Mietzuschüssen nach § 34 KiBiz in Verbindung 
mit § 9 DVO KiBiz getroffen. Der Erlass ist am 02. Dezember 2025 in Kraft getreten. 
 
Zu diesem Runderlass, der als Anlage beigefügt ist, gebe ich Ihnen nachfolgende Informatio
nen: 
 

1. Der Runderlass gilt für alle Mietzuschüsse und Statuswechsel, die nach Inkrafttreten 
des Erlasses erstmalig beantragt werden und ersetzt alle vorherigen Regelungen.  
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Ich weise ergänzend darauf hin, dass die Beantragung von Mietzuschüssen aus
schließlich im Rahmen des Zuschussantrags zum 15. März erfolgen kann (materielle 
Ausschlussfrist). 
 

2. Für bereits geförderte Mietzuschüsse erfolgt durch den neuen Runderlass keine An
passung der Anrechnung der investiven Förderung. Es besteht keine Möglichkeit, 
nachträglich für einen zurückliegenden Zeitraum Mietzuschüsse zu beantragen, die 
wegen einer Investitionskostenförderung bisher nicht geltend gemacht werden konn
ten. 

 
3. Anzurechnen sind alle investiven Förderungen, die über das Land Nordrhein-Westfa

len für Baumaßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung bewilligt werden/wur
den. Dies betrifft insbesondere Förderungen nach der Investitionsrichtlinie Kinderta
gesbetreuung vom 26. Januar 2024 (Investitionsrichtlinie) sowie vorherigen Förder
richtlinien, aber auch weitere investive Förderungen, die für die betroffene Kinderta
geseinrichtung in Anspruch genommen werden/wurden. Die Jugendämter sind ge
halten, die Träger hierüber in Kenntnis zu setzen und im Falle eines Antrags auf 
Mietförderung entsprechende Informationen anzufordern. 
 

4. Reine investive Ausstattungsförderungen nach Nummer 5.4.1.3 der Investitionsricht
linie gelten nicht als bauliche Investitionsförderung und sind daher nicht auf den 
Mietzuschuss anzurechnen. Sofern jedoch im Rahmen einer baulichen Investitions
förderung auch Ausstattungsgegenstände beschafft werden können und es sich nicht 
um eine Kombination von zwei Förderschwerpunkten handelt, ist die gesamte Inves
titionsförderung anzurechnen.   
Somit ist beispielsweise im Fall einer Neubauförderung nach Ziffer 5.4.1.1 der Investi
tionsrichtlinie die gesamte Investitionsförderung auf den Mietzuschuss anzurechnen. 
Soweit eine Aus- und Umbauförderung nach Ziffer 5.4.1.2 der Investitionsrichtlinie 
und eine Ausstattungsförderung nach Ziffer 5.4.1.3 erfolgt, ist lediglich die investive 
Förderung nach Ziffer 5.4.1.2 anzurechnen (vgl. auch die beigefügten Beispielfälle). 
 

5. Bei einer investiven Aus- und Umbauförderung ist im Falle eines durch das Landesju
gendamt genehmigten Statuswechsels von Eigentum zu Miete nach § 9 DVO KiBiz 
stets eine Anrechnung auf den Mietzuschuss vorzunehmen. In allen anderen Fällen 
erfolgt eine Anrechnung nur, wenn die Fördersumme 100.000 Euro übersteigt und so
mit als Wertsteigerung anzusehen ist. Überschreitet die Fördersumme diesen Betrag, 
ist die volle Fördersumme bei der Berechnung des Anrechnungsbetrags zugrunde zu 
legen, nicht nur der 100.000 Euro übersteigende Betrag.  

 
6. Basis für die Anrechnung ist die jeweilige Fördersumme der Investitionsförderung. Im 

Bereich der Investitionsrichtlinie in der Regel also der sich aus der Richtline erge
bende neunzigprozentige Förderbetrag ohne den Eigenanteil. Im Falle einer anzu
rechnenden Sanierungsmaßnahme (nur bei Statuswechsel) der siebzigprozentige 
Förderbetrag ohne Eigenanteil. Von der Fördersumme sind nach Nummer 2.2. Satz 2 
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des Runderlasses 4,27 Prozent anzurechnen. Dieser Prozentsatz orientiert sich – wie 
zuvor auch - an § 49a VwVfG NRW und beinhaltet den zum Stand 01. Juli 2025 gültigen 
Basiszinssatz der deutschen Bundesbank in Höhe von 1,27 Prozent. Er bleibt bis zum 
31. Dezember 2031 gültig. Die Berechnung des anzurechnenden Betrages erfolgt ein
malig zum Zeitpunkt der erstmaligen Beantragung des Mietzuschusses und gilt für 
die gesamte Dauer der Zweckbindung.  
 

7. Die Anrechnung erfolgt grundsätzlich für die Dauer des im investiven Zuwendungsbe
scheid genannten Zweckbindungszeitraums. Ist die Förderung kein volles Vielfaches 
des Jahresbetrags, wird nur bis zu dem Jahr angerechnet, in dem der Jahresbetrag 
letztmalig vollständig berücksichtigt werden kann. 
 

8. Sofern die Investitionsförderung für die Zukunft zurückgenommen oder widerrufen 
wird, entfällt gemäß Nummer 2.6 des Runderlasses die Anrechnung der investiven 
Förderung ab dem Folgemonat der Bestandskraft des Bescheides. Erfolgt eine 
Teilrücknahme/ ein Teilwiderruf wird der anzurechnende Betrag neu berechnet und 
ab dem Folgemonat der Bestandskraft des Bescheides berücksichtigt. Bei der Bean
tragung der Mietzuschüsse wäre ein eventuell offenes Rücknahme-/Widerrufsverfah
ren entsprechend zu berücksichtigen. 
 

9. Bei einem Statuswechsel einer bisher im Eigentum/wirtschaftlich dem Eigentümer 
gleichgestellt betriebenen Einrichtung hin zu einer Mieteinrichtung kann das Landes
jugendamt nur in begründeten Ausnahmefällen einen Mietzuschuss nach § 9 Absatz 2 
Satz 2 DVO KiBiz zulassen. Eine Ausnahme ist ausdrücklich ausgeschlossen, wenn 
zwischen Eigentümer und Mieter eine wirtschaftliche Einheit besteht oder ein Ge
winnabführungsvertrag vorliegt. Wird eine Ausnahme zugelassen, ist durch das Ju
gendamt zu prüfen, ob eine investive Förderung anzurechnen ist. Siehe auch Num
mer 3.3 des Runderlasses. 

 
 
In der weiteren Anlage stelle ich Ihnen Berechnungsbeispiele (A, B und C) zur Berechnung des 
anzurechnenden Betrags auf den Mietzuschuss zur Verfügung. 
 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeitenden des LVR-Landesjugendamts zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland 
In Vertretung 
 
 
Knut Dannat  
LVR-Dezernent Kinder, Jugend und Familie 


